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RS Vwgh 1998/7/15 95/13/0270
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.07.1998

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §34 Abs1;

EStG 1988 §34 Abs3;

Rechtssatz

Das Bestreben, eine wirkliche oder vermeintliche Nachrede in der Ö:entlichkeit zu vermeiden, reicht nicht dazu aus,

um die für die Anerkennung als außergewöhnliche Belastung geforderte Zwangsläu=gkeit zu begründen (Hinweis E

10.12.1991, 91/14/0146).
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